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Das Antidiskriminierungsgesetz. Ein Pulverfass?

Fachbericht

In der EU wurde der Schutz vor

Diskriminierung in drei Richtlinien fest-

geschrieben, die in Deutsches Recht um-

zusetzen sind. Dies gilt insbesondere für

die Regeln  des Verhältnisses zwischen

Arbeitgeber und Beschäftigten. Bereits in

der vergangenen Legislaturperiode wur-

de ein Gesetzentwurf zur Umsetzung die-

ser Richtlinien vorgelegt, der deutlich

über die Anforderungen der EU-Richtli-

nien hinausging. Nach Verabschiedung

im Bundestag wurde das Gesetz durch

den Bundesrat blockiert und an den Ver-

mittlungsausschuss abgegeben. Dort

scheiterte das Gesetz. 

Derselbe Gesetzentwurf wurde am

20.12.2005 durch die Fraktion von Bünd-

nis 90/Die Grünen erneut in den Bundes-

tag eingebracht. Nach erster Lesung am

20.01.2006 wurde er an die Ausschüsse

des Bundesministeriums für Familie, Se-

nioren, Frauen und Jugend abgegeben. 

Da die Richtlinien umgesetzt werden

müssen, wird zweifellos ein Antidiskrimi-

nierungsgesetz zustande kommen. Es ist

auch fest damit zu rechnen, dass die Um-

setzung sehr zügig erfolgt. 

Insbesondere im Arbeitsleben soll das

Gesetz Benachteiligungen aus Gründen

der Rasse, wegen ethnischer Herkunft,

des Geschlechts, der Religion oder Welt-

anschauung, einer Behinderung, des Al-

ters oder der sexuellen Identität verhin-

dern. 

Personen, die sich diskriminiert fühlen,

soll es erleichtert werden, gegen ein be-

nachteiligendes Verhalten vorzugehen.

Schlüsselelement des Gesetzes ist daher

die so genannte Beweislastumkehr. Das

heißt, bei glaubhaft dargelegten Diskri-

minierungsvorwürfen trägt der Diskrimi-

nierende – also in der Regel der Arbeit-

geber – die Beweislast dafür, dass eine

Diskriminierung entweder nicht vorliegt

oder zulässig ist. 

Gerade im Personalbereich der Unter-

nehmen ist folglich eine gründliche Vor-

bereitung sowie Revision und Anpassung

der bisherigen Abläufe dringend erfor-

derlich. 

Alle personellen und personalpolitischen

Entscheidungen müssen aufgrund der 

Beweislastumkehr nachvollziehbar und

belegbar sein. Daraus entsteht die Not-

wendigkeit, die Entscheidungen zu doku-

mentieren und über einen längeren Zeit-

raum zu archivieren. Also auch im

Bereich der Bewerberauswahl und für al-

le weiteren betrieblichen Abläufe, wie Be-

urteilungsverfahren und Entscheidungen

hinsichtlich der Karriere. Dazu sind ge-

zielte organisatorische Regelungen zu

treffen, z. B. im Bereich der Auswahlkri-

terien für Bewerber oder Beförderungen

und Gehaltsentwicklung.

Arbeitgeber sind auch verpflichtet, ge-

eignete und erforderliche Maßnahmen

zum Schutz vor Diskriminierung bzw. Be-

nachteiligung zu schaffen und umzuset-

zen. Dies gilt auch im Bereich der Aus-

und Fortbildung. Die Vorgesetzten müs-

sen entsprechend geschult werden, da-

mit in Personalgesprächen Fragen, aus

denen sich eine Benachteiligung ableiten

lassen könnte, gar nicht erst gestellt wer-

den. Einmalige Schulungen werden nicht

ausreichend sein, regelmäßige Fortbil-

dungsmaßnahmen und ihre Dokumenta-

tion sind erforderlich. 

Bei sachlichen Gründen kann eine unter-

schiedliche Behandlung gerechtfertigt

sein. Dabei darf aber weder eine un-

mittelbare noch eine mittelbare Benach-

teiligung gegeben sein. Eine unmittelba-

re Benachteiligung liegt vor, wenn eine

Person hinsichtlich der geschützten

Merkmale eine weniger günstige Be-

handlung erfährt als eine andere Person

in vergleichbarer Situation. Besteht der

Anschein, dass Personen durch eine an

sich neutrale Vorschrift oder ein Verfah-

ren im Hinblick auf die Gesetzesmerkma-

le in besonderer Weise benachteiligt

werden können, spricht man von mittel-

barer Benachteiligung. So könnte ein

Sprachtest zu einer solchen mittelbaren

Diskriminierung führen. Denn ein solcher

Test könnte zu einer Bevorzugung von

Muttersprachlern und gleichzeitig zu ei-

ner Benachteiligung von anderen Perso-

nen führen. Der Test könnte mithin eine
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versteckte Diskriminierung beinhalten,

welcher der Arbeitgeber vorzubeugen

hat. 

Allerdings kann eine unterschiedliche Be-

handlung hinsichtlich der geschützten

Merkmale auch keine Verletzung des Be-

nachteiligungsverbotes sein. Jedenfalls

dann, wenn sachliche Gründe vorliegen,

die eine unterschiedliche Behandlung

seitens des Arbeitgebers rechtfertigen, 

z. B. wenn eine körperliche Behinderung

die Ausübung einer Tätigkeit nicht mög-

lich macht. 

Die Brisanz soll an der Bewerbung kurz

skizziert werden. Bisher gilt bereits das

gesetzliche Gebot der geschlechtsneut-

ralen Stellenausschreibung. Künftig wird

eine Diskriminierung wohl auch z. B. bei

einer in einer Stellenausschreibung ge-

nannten Altergrenze zu sehen sein. 

Will der Arbeitgeber beweisen können,

dass ein Bewerber nicht diskriminiert

wurde, muss er alle Bewerbungsunterla-

gen, also auch die der abgelehnten Be-

werber, archivieren und die Ablehnungs-

gründe dokumentieren. Der abgelehnte

Bewerber hat, soweit keine tariflichen

Ausschlussfristen bestehen, sechs Mo-

nate nach der Absage Zeit, entsprechen-

de Ansprüche gegenüber dem potenziel-

len Arbeitgeber geltend zu machen. Dann

noch drei weitere Monate, um sie ge-

richtlich geltend zu machen. Bis es zur

Gerichtsverhandlung und einer Entschei-

dung kommt, vergehen weitere Monate.

Schließlich ist auch der Weg in die Beru-

fung mit weiterem Zeitaufwand nicht

auszuschließen. Schon dies zeigt, welch

erheblicher Aufwand über Monate und

Jahre für die Dokumentation und Archi-

vierung allein bei Bewerberunterlagen er-

forderlich sein wird. 

Aber auch das Bewerbergespräch dürfte

künftig wegen der Beweislastumkehr zu

erheblichem Mehraufwand für die Arbeit-

geber führen. Einerseits ist darauf zu

achten, dass keine möglicherweise be-

nachteiligten Fragen gestellt werden, an-

dererseits, dass der Arbeitgeber auch

darlegen und beweisen kann, dass eine

Benachteiligung nicht stattfand. Das gilt

auch für die Beauftragung Dritter mit

der Personalvorauswahl bzw. -auswahl.

Denn der potenzielle Arbeitgeber kann

auch in solchen Fällen für Fehler von ihm

Beauftragter in Anspruch genommen

werden. 

All das zeigt, dass es außerordentlich

wichtig ist, bereits jetzt im Vorfeld nach

fachkundiger Beratung die notwendigen

Vorkehrungen zu treffen, dass denkbare

Benachteiligungen gar nicht erst eintreten

und die nach Inkrafttreten des Gesetzes

gestellten Anforderungen erfüllt werden.
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